MITREDEN & MITGESTALTEN

Stimmberechtigte & beratende Mitglieder diirfen:
Redebeitrag:
« Du kannst dich selbstandig auf die
Redeliste schreiben - VotesUP
GO-Antrag:

« Mit Geschaftsordnungsantragen (GO) kannst
du den Verlauf der Versammlung direkt
mitgestalten (VotesUP > Redeliste > Antrag
zur Geschaftsordnung)

MITENTSCHEIDEN

Stimmberechtigte:
» BDKJ-DL, Delegierte der Jugend- und
Dekanatsverbande

Abgestimmt:
» wird Uber VotesUP (uber Tagesordnung,
Antrage, Anderungsantrage etc.)

MITWAHLEN

Wahlberechtigte:
 sind alle, die auch stimmberechtigt sind

Wer wird gewahlt?
» siehe Unterlagenbiindel und Antragsgriin

Wie wird gewahit?

» das regelt die Wahlordnung (siehe Rlickseite)

MITTEILEN

analoge Stimmkarten:
» rot und griin

digitale Stimmungsbilder:
o VotesUP

personliche Erklarung:
o kommt wortlich ins Protokoll
e wird nicht kommentiert
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Berit Lopez
Verwaltungsfachkraft
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Tabea Bundy
N0 Y FSJler*in

Bund der Deutschen
Katholischen Jugend
Klara Heuberger
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% (a) Wahlausschuss leitet die Wahlen

=" (b) Bekanntgabe der Wahlregeln

«f@"‘

B2k (c) Kandidaturen-Liste wird
| Uber VotesUP eroffnet

(d) Wahlausschuss stellt Erfullung
“ der Wahlbarkeitsvoraussetzung fest

(e) Kandidat*innenvorstellung

-

o

¢/ (f) Befragung der Kandidat*innen

(g) auf Antrag Personaldebatte
¢ nicht offentlich

o vertraulich: nur Stimmberechtigte & Wahlausschuss
¢ Kandidat*innen missen Raum verlassen

(h) Wahlen - geheim
o Delegierte konnen mit Ja/Nein/Enthaltung stimmen
¢ so viele Ja-Stimmen wie freie Platze

@)(i) Stimmauszahlung - offentlich
o gewahlt ist, wer die erforderl. Merheit erreicht

@g;%%(j) Feststellen & Verkiinden des Wahlergebnisses
e durch Wahlausschuss

=, (K) weitere Wahlgange
* e Person nimmt Wahl nicht an
o keine Person hat die erforderliche Mehrheit erreicht

(1) Meldung Wahlergebnis
< * Erzbischdfliches Ordinariat
l e BDKJ Bundesebene

(m) Anfechten der Wahl bis 14 Tage nach Wahl moglich

GESCHAFTS
ORDNUNG

Antrage zur Geschaftsordnung (812 Go)
konnen von jedem Mitglied der Konferenz
jederzeit gestellt werden und werden sofort
behandelt. (Redeliste wird unterbrochen)
Antrage zur Geschaftsordnung durfen sich
nur mit dem Gang der Verhandlungen (nicht
mit inhaltlichem) beschaftigen.

Gibt es zum GO-Antrag keine Gegenrede
(formal oder inhaltlich), ist der Antrag
angenommen. Bei einer Gegenrede wird Uber
den GO-Antrag abgestimmt.

(1) Einfuhrung in den Antrag durch Antragsteller*innen:
Ziele, Inhalte, Grund fiir den Antrag

(2) Formale und Verstandnisfragen:
Delegierte diirfen Fragen zum Inhalt, zu Formalem stellen.

(3) Durcharbeiten des Antrags:

e Antrag wird abschnittsweise, manchmal gar Satz fiir Satz
durchgegangen.

e Delegierte kdnnen Anderungsantrige (A) stellen.

« wurde ein Anderungsantrag (Ergianzungen, Anderungen,
Streichungen von Textteilen des Antrags) gestellt,
entscheiden Antragssteller*innen, ob sie den
Anderungsantrag ubernehmen.

JA (weiter mit nachster Wortmeldung)

Nein (Diskussion iiber Anderungsantrag)

b) keine eiteren
Wortmeldungen

a) Woreldung zum
Anderungsantrag vorgebracht

Abstimmung liber Anderungsantrag:
Angenommen= neuer Text bzw. Streichung wird libernommen
Abgelehnt= Anderungsantrag verworfen, urspr. Text bleibt

(4) Zuriick zum Antrag und weitere Wortmeldungen

(5) Wenn es keine Wortmeldungen oder

Anderungsantrage gibt, wird liber den gesamt Antrag
abgestimmt.
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	GESCHÄFTSORDNUNG
	Anträge zur Geschäftsordnung (§12 Go) können von jedem Mitglied der Konferenz jederzeit gestellt werden und werden sofort behandelt. (Redeliste wird unterbrochen) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich nur mit dem Gang der Verhandlungen (nicht mit inhaltlichem) beschäftigen.  Gibt es zum GO-Antrag keine Gegenrede (formal oder inhaltlich), ist der Antrag angenommen. Bei einer Gegenrede wird über den GO-Antrag abgestimmt.

	WAHL ORDNUNG
	ANTRAGS DISKUSSION
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